Hygienekonzept der Abteilungen des 

SC Mommenheim für Training auf dem Bogenplatz 


Auf der Grundlage der Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (6. CoBeLVO und 8. CoBeLVO), den Empfehlungen des  Landessportbundes Rheinland-Pfalz und den 10 Leitplanken des DOSB, sowie der Organisationshilfe des Deutschen Turner-Bundes e.V. und seiner Landesturnverbände hat der Vorstand des SC Mommenheim folgendes Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb der Abteilung auf dem Bogensportgelände entwickelt.

· Während der gesamten Trainingszeit ist das Einhalten eines Abstands von mehr als 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen, insbesondere zwischen Sportlerinnen und Sportlern sowie Betreuerinnen und Betreuern, zu gewährleisten. Dazu sind farbliche Markierungen zur Orientierung für die Bogensportler aufgebracht worden, die die Räume zwischen den Schützen abgrenzen. Für die restlichen Gruppen achtet der Übungsleiter auf die Einhaltung während der Übungsstunde und den Pausen. Körperkontakt muß unterbleiben.

· Hygieneanforderungen müßen beachtet und eingehalten werden, insbesondere im Hinblick auf Desinfektion von benutzten Sport- und Trainingsgeräten und der Händedesinfektion. Zu Beginn und am Ende des Trainings sollte Vereinsmaterial mit einem Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden (dasselbe wird auch für das eigene Sportmaterial empfohlen). Eine Händedesinfektion soll ebenso zumindest zu Beginn und am Ende einer Trainingseinheit erfolgen. Häufigeres Händewaschen (dazu stehen Seife und Einmalhandtücher bereit). Auf Händeschütteln und Abklatschen muß  verzichtet werden.
· Trainingsgruppen werden auf maximal 8 Personen verkleinert. Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall dann auch stets in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das Einhalten der Distanzregeln erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen. Die Betreuer führen eine Liste mit Namen und Telefonnumer der teilnehmenden Sportler. Diese Liste sind für einen Monat sicher aufzubewahren und danach zu vernichten (Datenschutz).
· Die Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen sollte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen. Dazu wird das Tor am Eingangsbereich zum Bogensportgelände komplett geöffnet und am Boden Pfeilmarkierungen für die Laufrichtung aufgebracht.
· Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen,  ebenso wie die Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume. Ein unnötiger Aufenthalt auf dem Trainingsgelände über das eigentliche Training hinaus (Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen – hier der „Carport“) ist nicht erlaubt. Kontakte außerhalb der Trainingszeiten müssen auf ein Minimum beschränkt werden und sind nur zulässig, wenn auch hier mindestens 1,50 Meter Abstand gehalten werden.
· Trainingseinheiten dürfen nur ohne Zuschauer stattfinden.
· Eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist eine Teilnahme nicht möglich.
· Angehörige einer Risikogruppe sind besonders zu schützen. Hierzu gehören insbesondere Menschen mit einem Lebensalter über 50 Jahren und Nebenerkrankungen und oder Störungen des Immunsystems.  (siehe Information des RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). Hier kann das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken sinnvoll sein.

Die Trainingsleiter achten auf die Einhaltung dieser Hygieneregeln und setzen diese ggf. durch. In jeder Trainingsstunde ist eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Ort sowie ÜL-Name, Anschrift, Telefon) durch den/die Übungsleiter zu führen, damit bei einer möglichen Infektion eines Sporttreibenden oder eines Übungsleiters die Infektionskette zurückverfolgt werden kann. (s.o.).
